
VERGÜTUNGEN UND ENTGELTE FÜR DIE KURZZEITPFLEGE 

AB 01.01.2026

Pflegegrad
Pflegebedingter 

Aufwand (täglich)

Ausbildungs-

umlage 

(täglich)

Unterkunft 

(täglich)

Verpflegung 

(täglich)

Investitionskosten 

(täglich)

Gesamtentgelt 

(täglich)

Leistungsbetrag 

der Pflegekasse 

(täglich)

Eigenanteil 

(täglich)

2 - 5 115,66 €               3,43 € 15,77 €            10,51 €              12,51 € 157,88 €               119,09 €                  38,79 €                  

Der Vergütungszuschlag nach 43b SGB XI für zusätzliche Betreuung und Aktivierung beträgt 8,19 € pro Tag.

Die Pflegekassen übernehmen ab dem Pflegegrad 2 für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege einen gemeinsamen Jahresbetrag in Höhe von 3.539 € pro Kalenderjahr. 

Dieser Leistungsbetrag kann flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden. Der Anspruch auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege ist jeweils auf längstens acht Wochen

pro Kalenderjahr beschränkt.
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